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3. Änderung zum Flächennutzungsplan der Stadt Dargun

Verfahrensvermerke

Übersichtskarte

für das Plangebiet auf einer Teilfläche des Kiestagebaues nordwestlich der Stadt Dargun, westlich der Ortslage Lehnenhof
und östlich der Bundesstraße B110, auf Teilen der Flurstücke 44/4, 51 und 53 der Flur 1 der Gemarkung Dargun.

Auf der Grundlage des §10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)
geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Dargun vom     .    .2024 folgende 3. Änderung zum Flächennutzungsplan der Stadt Dargun beschlossen:

Geltungsbereich
der 3. Änderung
zum F-Plan

M  1 : 10.000M  1 : 10.000

Umgrenzung von Fläche für Abgrabungen oder für die Gewinnung
von Bodenschätzen (§ 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB)

Sonstige Sondergebiete - SO (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: PV - Photovoltaik

Erklärung der Planzeichen für den Geltungsbereich der 3. Änderung zum F-Plan der Stadt Dargun

M  1 : 25.000

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 3. Änderung
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